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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für 
grafisches Papier und der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für 

Hygienepapier und Hygienepapierprodukte   

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen1, insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2, 

nach Anhörung des Ausschusses für das Umweltzeichen der Europäischen Union, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 kann das EU-Umweltzeichen für Produkte 
vergeben werden, die während ihrer gesamten Lebensdauer geringere 
Umweltauswirkungen haben. 

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 sind spezifische Kriterien für die Vergabe 
des EU-Umweltzeichens nach Produktgruppen festzulegen. 

(3) Mit dem Beschluss 2011/333/EU der Kommission2 wurden Kriterien für die 
Produktgruppe „Kopierpapier und grafisches Papier“ und die damit verbundenen 
Beurteilungs- und Prüfanforderungen festgelegt. Der Geltungszeitraum dieser 
Kriterien und Anforderungen wurde mit dem Beschluss (EU) 2015/877 der 
Kommission3 bis zum 31. Dezember 2018 verlängert. 

(4) Mit dem Beschluss 2012/448/EU der Kommission4 wurden Kriterien für die 
Produktgruppe „Zeitungsdruckpapier“ und die damit verbundenen Beurteilungs- und 
Prüfanforderungen festgelegt. Der Geltungszeitraum dieser Kriterien und 
Anforderungen wurde mit dem Beschluss (EU) 2015/877 bis zum 31. Dezember 2018 
verlängert. 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 

über das EU-Umweltzeichen (ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1).  
2 Beschluss 2011/333/EU der Kommission vom 7. Juni 2011 zur Festlegung der Umweltkriterien für die 

Vergabe des EU-Umweltzeichens für Kopierpapier und für grafisches Papier (ABl. L 149 vom 
8.6.2011, S. 12). 

3 Beschluss (EU) 2015/877 der Kommission vom 4. Juni 2015 zur Änderung der 
Entscheidung 2009/568/EG und der Beschlüsse 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU und 
2012/481/EU zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-
Umweltzeichens für bestimmte Produkte (ABl. L 142 vom 6.6.2015, S. 32). 

4 Beschluss 2012/448/EU der Kommission vom 12. Juli 2012 zur Festlegung der Umweltkriterien für die 
Vergabe des EU-Umweltzeichens für Zeitungsdruckpapier (ABl. L 202 vom 28.7.2012, S. 26). 
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(5) Mit der Entscheidung 2009/568/EG der Kommission5 wurden Kriterien für die 
Produktgruppe „Hygienepapier“ und die damit verbundenen Beurteilungs- und 
Prüfanforderungen festgelegt. Der in der Entscheidung 2009/568/EG festgelegte 
Geltungszeitraum dieser Kriterien und Anforderungen wurde mit dem Beschluss 
(EU) 2015/877 bis zum 31. Dezember 2018 verlängert. 

(6) Der Fitness-Check vom 30. Juni 2017, bei dem die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 66/20106 überprüft wurde, hat ergeben, dass ein stärker strategisch 
ausgerichteter Ansatz für das EU-Umweltzeichen vonnöten ist, wozu gegebenenfalls 
auch die Bündelung eng verwandter Produktgruppen gehört.  

(7) Entsprechend diesen Schlussfolgerungen und nach Anhörung des Ausschusses für das 
Umweltzeichen der EU ist es angezeigt, die Produktgruppen „Kopierpapier und 
grafisches Papier“ und „Zeitungsdruckpapier“ zu der Produktgruppe „grafisches 
Papier“ zusammenzufassen, und zwar unter einer neuen Definition, die beide 
bisherigen Produktgruppen abdeckt und bestimmte Änderungen enthält, die den 
wissenschaftlichen und marktpolitischen Entwicklungen Rechnung trägt. Insbesondere 
sollte in der neuen Definition die für die bisherigen Produktgruppen geltende 
Gewichtsobergrenze gestrichen werden, sodass eine größere Vielfalt an 
Papiererzeugnissen mit höherer Steifigkeit erfasst wird.  

(8) Darüber hinaus sollten im Rahmen der Überprüfung bestimmte Änderungen an der 
Definition für die Produktgruppe „Hygienepapier“ vorgenommen werden, vor allem 
zur besseren Unterscheidung zwischen Hygienepapier und dem 
Hygienepapierendprodukt im Sinne der ISO-Norm 12625-1; die Produktgruppe sollte 
in „Hygienepapier und Hygienepapierprodukte“ umbenannt werden.  

(9) Damit den im Markt für diese Produktgruppen bewährten Verfahren besser Rechnung 
getragen wird und die in der Zwischenzeit eingeführten Neuerungen angemessen 
berücksichtigt werden, empfiehlt sich die Festlegung eines neuen Kriterienkatalogs für 
jede der beiden Produktgruppen. 

(10) Mit den neuen Kriterien für die jeweilige Produktgruppe sollen energieeffiziente 
Herstellungsverfahren gefördert werden, die sich durch Folgendes auszeichnen: 
verminderte Emissionen von Stoffen, die für die Eutrophierung von Gewässern, die 
Versauerung der Atmosphäre und den Klimawandel mitverantwortlich sind, 
begrenzter Einsatz gefährlicher Stoffe sowie Verwendung von Rohstoffen aus 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern bzw. von Recyclingmaterialien, was den 
Übergang zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft erleichtert. 

(11) Vor dem Hintergrund des Innovationszyklus für die beiden Produktgruppen sollten die 
neuen Kriterien für jede der beiden Produktgruppen und die damit verbundenen 
Beurteilungs- und Prüfanforderungen bis zum 31. Dezember 2024 gelten. 

(12) Da die beiden Produktgruppen „grafisches Papier“ und „Hygienepapier und 
Hygienepapierprodukte“ eng miteinander verwandt sind, deren Kriterien ähnlich 
ausfallen werden, bietet es sich an, einen einzigen Beschluss für beide 
Kriterienkataloge in einem einzigen Rechtsakt zu erlassen. Dadurch sollte es auch 

                                                 
5 Entscheidung 2009/568/EG der Kommission vom 9. Juli 2009 zur Festlegung der Umweltkriterien für 

die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Hygienepapier (ABl. L 197 vom 29.7.2009, S. 87). 
6 BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT Überprüfung der 

Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 
2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement 
und Umweltbetriebsprüfung (EMAS) und der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen (COM(2017) 355). 
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gelingen, die Transparenz der Systeme für die Marktteilnehmer zu steigern und die 
Verwaltungslast der nationalen Behörden zu senken. 

(13) Aus Gründen der Rechtssicherheit sollten die Beschlüsse 2011/333/EU und 
2012/448/EU sowie die Entscheidung 2009/568/EG aufgehoben werden. 

(14) Herstellern, deren Produkte aufgrund der Kriterien entsprechend dem 
Beschluss 2011/333/EU, dem Beschluss 2012/448/EU oder der 
Entscheidung 2009/568/EG das EU-Umweltzeichen für Kopierpapier und grafisches 
Papier, für Zeitungsdruckpapier oder Hygienepapier erhalten haben, sollte eine 
Übergangszeit gewährt werden, damit sie ausreichend Zeit haben, ihre Produkte so 
abzuändern, dass sie den neuen Kriterien und Anforderungen genügen. Ferner sollte es 
nach Annahme dieses Beschlusses für einen begrenzten Zeitraum möglich sein, dass 
Hersteller ihren Anträgen entweder die Kriterien gemäß den bisherigen Beschlüssen 
oder die neuen Kriterien gemäß diesem Beschluss zugrunde legen. Wurde das EU-
Umweltzeichen auf Grundlage der Kriterien gemäß einem der bisherigen Beschlüsse 
vergeben, sollte dessen Verwendung nur noch bis zum 31. Dezember 2019 gestattet 
sein.  

(15) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 eingesetzten Ausschusses – 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1 
Die Produktgruppe „grafisches Papier“ umfasst Bögen und Rollen von nicht 
konfektioniertem, unbedrucktem (weißem oder farbigem) Papier oder Karton aus Zellstoff, 
das/der sich zum Schreiben, Drucken oder Weiterverarbeiten eignet. 

 

Folgendes ist nicht in die Produktgruppe einbezogen: 

(a) Verpackungspapier 

(b) Thermopapier 

(c) Fotopapier und Selbstdurchschreibpapier 

(d) Duftpapier 

(e) Papier, das in die Produktgruppe „Hygienepapier und Hygienepapierprodukte“ im 
Sinne von Artikel 2 fällt  

Artikel 2 
Die Produktgruppe „Hygienepapier und Hygienepapierprodukte“ umfasst Folgendes: 
 
1. Bögen und Rollen von nicht konfektioniertem Hygienepapier für die Weiterverarbeitung zu 
Produkten, die unter Punkt 2 fallen, 
 

2. Hygienepapierprodukte, die sich zu Folgendem eignen: für die persönliche Hygiene, zum 
Aufsaugen von Flüssigkeiten oder zum Reinigen von Oberflächen bzw. zu einer Kombination 
aus diesen Funktionen, wie etwa Hygienepapierprodukte folgender Art: Taschentücher, 
Toilettenpapier, Kosmetiktücher, Küchen- bzw. Haushaltsrollen, Handtücher, Servietten, 
Platzdeckchen oder industrielle Reinigungstücher. 
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Folgendes ist nicht in die Produktgruppe einbezogen: 

(a) Produkte, die in die Produktgruppe „absorbierende Hygieneprodukte“ im Sinne des 
Beschlusses 2014/763/EU der Kommission7 fallen;  

(b) Produkte, die Reinigungsmittel enthalten, die für die Reinigung von Oberflächen 
vorgesehen sind; 

(c) Hygienepapierprodukte mit einer Laminierung aus anderen Stoffen als 
Hygienepapier; 

(d) kosmetische Mittel im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates8, wie z. B. feuchte Reinigungstücher; 

(e) Duftpapier;  

(f) Produkte, die in die Produktgruppe „grafisches Papier“ im Sinne von Artikel 1 fallen, 
sowie Produkte, die in die Produktgruppe „Druckerzeugnisse“ im Sinne des 
Beschlusses 2012/481/EU der Kommission9 fallen; 

Artikel 3 
Im Sinne dieses Beschlusses gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

(1) „Zellstoff“: Faserstoffe in der Papierherstellung, die in einer Zellstofffabrik auf 
mechanischem oder chemischem Wege aus faserigen, zellulosehaltigen Rohstoffen 
(in der Regel aus Holz) produziert werden. 

(2) „Verpackungen“: alle aus beliebigen Stoffen hergestellte Produkte zur Aufnahme, 
zum Schutz, zur Handhabung, zur Lieferung oder zur Darbietung von Waren, die 
vom Rohstoff bis zum Verarbeitungserzeugnis reichen können und vom Hersteller an 
den Benutzer oder Verbraucher weitergegeben werden. 

(3) „Hygienepapier“: leichtes Papier aus Zellstoff, das trocken oder feucht gekreppt bzw. 
ungekreppt ist. 

(4) „Hygienepapierprodukte“: konfektionierte Produkte aus ein- oder mehrlagigem 
Hygienepapier, das gefaltet oder ungefaltet, geprägt oder ungeprägt, laminiert oder 
unlaminiert, bedruckt oder unbedruckt und häufig nachbehandelt ist. 

Artikel 4 
(1) Wenn ein Produkt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 das EU-Umweltzeichen 
für die Produktgruppe „grafisches Papier“ erhalten soll, muss es der Definition für diese 
Produktgruppe gemäß Artikel 1 dieses Beschlusses entsprechen und die Kriterien sowie die 
damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen gemäß Anhang I dieses Beschlusses 
erfüllen.  

                                                 
7 Beschluss 2014/763/EU der Kommission vom 24. Oktober 2014 zur Festlegung der Umweltkriterien 

für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für absorbierende Hygieneprodukte (ABl. L 320 vom 
6.11.2014, S. 46). 

8 Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 
über kosmetische Mittel (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59). 

9 Beschluss 2012/481/EU der Kommission vom 16. August 2012 zur Festlegung der Umweltkriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Druckerzeugnisse (ABl. L 223 vom 21.8.2012, S. 55). 
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(2) Wenn ein Produkt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 das EU-Umweltzeichen 
für die Produktgruppe „Hygienepapier und Hygienepapierprodukte“ erhalten soll, muss es der 
Definition für diese Produktgruppe gemäß Artikel 2 dieses Beschlusses entsprechen und die 
Kriterien sowie die damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen gemäß 
Anhang II dieses Beschlusses erfüllen. 

Artikel 5 
Die Kriterien für die Produktgruppen „grafisches Papier“ und „Hygienepapier und 
Hygienepapierprodukte“ sowie die damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen 
für jede der Produktgruppen gelten bis zum 31. Dezember 2024.  

Artikel 6 
(1) Zu Verwaltungszwecken erhält die Produktgruppe „grafisches Papier“ den Code 
„011“.  

(2) Zu Verwaltungszwecken erhält die Produktgruppe „Hygienepapier und 
Hygienepapierprodukte“ den Code „004“. 

Artikel 7 
Die Entscheidung 2009/568/EG sowie die Beschlüsse 2011/333/EU und 2012/448/EU werden 
aufgehoben. 

Artikel 8 
(1) Unbeschadet des Artikels 7 werden vor Erlass dieses Beschlusses eingereichte Anträge auf 
Vergabe des EU-Umweltzeichens für Produkte, die sowohl in die Produktgruppe „grafisches 
Papier“ im Sinne dieses Beschlusses als auch in die Produktgruppe „Kopierpapier und 
grafisches Papier“ im Sinne des Beschlusses 2011/333/EU fallen, anhand der Bedingungen im 
Beschluss 2011/333/EU geprüft.  

(2) Unbeschadet des Artikels 7 werden vor Erlass dieses Beschlusses eingereichte Anträge auf 
Vergabe des EU-Umweltzeichens für Produkte, die sowohl in die Produktgruppe „grafisches 
Papier“ im Sinne dieses Beschlusses als auch in die Produktgruppe „Zeitungsdruckpapier“ im 
Sinne des Beschlusses 2012/448/EU fallen, anhand der Bedingungen im 
Beschluss 2012/448/EU geprüft. 

(3) Unbeschadet des Artikels 7 werden vor Erlass dieses Beschlusses eingereichte Anträge auf 
Vergabe des EU-Umweltzeichens für Produkte, die sowohl in die Produktgruppe 
„Hygienepapier und Hygienepapierprodukte“ im Sinne dieses Beschlusses als auch in die 
Produktgruppe „Hygienepapier“ im Sinne der Entscheidung 2009/568/EG fallen, anhand der 
Bedingungen in der Entscheidung 2009/568/EG geprüft.  
(4) Den am Tage des Erlasses dieses Beschlusses oder danach, spätestens aber bis zum 
31. Dezember 2018 eingereichten Anträgen auf Vergabe des EU-Umweltzeichens für 
Produkte, die in die Produktgruppe „grafisches Papier“ oder „Hygienepapier und 
Hygienepapierprodukte“ fallen, können entweder die Kriterien gemäß diesem Beschluss oder 
die Kriterien gemäß dem Beschluss 2011/333/EU, dem Beschluss 2012/448/EU bzw. der 
Entscheidung 2009/568/EG zugrunde gelegt werden. Diese Anträge werden anhand der ihnen 
zugrunde liegenden Kriterien geprüft. 
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(5) Wird ein EU-Umweltzeichen auf Grundlage eines Antrags vergeben, der anhand der 
Kriterien gemäß der Entscheidung 2009/568/EG, dem Beschluss 2011/333/EU oder dem 
Beschluss 2012/448/EU geprüft wurde, darf das EU-Umweltzeichen nur bis zum 
31. Dezember 2019 verwendet werden.  

Artikel 9 
Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.  

Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 Karmenu VELLA 
 
  Mitglied der Kommission  
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